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1. Zielsetzung der Arbeit 
Die folgende Proseminararbeit hat zur Zielsetzung: 

1. Es sollen die Minderheitenschutzverträge am Beispiel  des Vertrages zwischen Polen und den Alliierten vorgestellt werden, da diese eine Pilotfunktion für andere Verträge  hatten .
2. Das Minderheitenschutzverfahren soll erläutert und auf seine praktische Wirksamkeit für die Minderheiten untersucht  werden. 

3. Das Beispiel Oberschlesien soll als eine kleine Fallstudie genutzt werden, um das Vorgehen des Völkerbundes aufzuzeigen . Anhand einer  Quelle soll  die  Oberschlesienpolitik des Völkerbundes untersucht werden 
2. Der Minderheitenschutzvertrag zwischen der Republik Polen und  

    den alliierten  Siegermächten des Ersten Weltkrieges
2.1  Einleitung
Nach dem Ersten Weltkrieg wurden infolge des Zusammenbruchs von KuK- Monarchie, des  russischen Zarenreichs und osmanischen Reichs etliche bis dahin noch nie bzw. lange nicht mehr existierende Nationalstaaten geschaffen. Beispiele hierfür sind das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, das später den Namen Jugoslawien annahm,  Polen, das nach Jahrhunderten der Teilung erstmals wieder entstand,  die Tschechoslowakei, aber auch Rumänien, Bulgarien oder die baltischen Republiken. Trotz Schaffung der Nationalstaaten fanden sich etliche Millionen Menschen in den neuen Staaten plötzlich in einer Minderheitenposition wieder, die ihnen in den sich häufig als Vielvölkerstaaten definierenden Vorgängerstaaten nie bewusst gewesen war. 
Unter den Minderheiten befanden sich auch viele Millionen Deutsche in der Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, Jugoslawien, Rumänien und auch anderen Staaten. Sie stellten bei weitem die größte Gruppe. Diese Entwicklung machte es erstmalig notwendig, das Problem des Minderheitenschutzes international zu regeln. Zu diesem Zweck wurden eine Reihe von Minderheitenschutzverträgen zwischen den Alliierten des Ersten Weltkrieges und den neu entstandenen Staaten abgeschlossen,wobei und das war die revolutionäre Neuerung,  die Garantie dieser Verträge erstmals nicht von einer Großmacht übernommen wurde, sondern von dem zu dieser Zeit noch zu gründenden Völkerbund in Genf.
Im Folgenden soll nun der Vertrag zwischen den Alliierten und der Republik Polen in seinen wichtigsten Grundzügen vorgestellt werden. Dies geschieht, weil dieser Vertrag nicht nur der erste seiner Art war, sondern er auch exemplarisch für  alle folgenden Verträge war, die  ihm weitestgehend  entsprachen. Dem Vertrag kommt also eine Pilotfunktion zu.
2.2 Der Inhalt des Vertrages
“Der erste Artikel[…] erhob die ersten acht Artikel des Minderheitenschutzvertrag  zum Grundgesetz , dem kein anderes Gesetz des betroffenen Staates entgegenstehen dürfe - der Vertrag besaß also gleichsam Verfassungsrang
. Art. 2. sah den Schutz aller Einwohner des jeweiligen Staates vor [...]“ 
 ( Schutz vor negativer Diskriminierung). Artikel drei bis sechs behandelte Staatsbürgerschaftsfragen. Dort wurde verankert, dass jeder die polnische Staatsbürgerschaft erhielt, der entweder in Polen geboren oder zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses dort einen festen Wohnsitz hatte. Dabei spielte die Nationalität der Eltern keine Rolle. 
Eine Ausnahme von dieser Regel stellten die deutschen Siedler dar, die im Zuge der deutschen Kolonialisierungspolitik seit 1908 polnisches Gebiet besiedelt hatten. Sie erhielten die Staatsbürgerschaft gemäß des Versailler Vertrages nicht ohne spezielle Genehmigung der polnischen Regierung.
 Ferner wurde wichtig, dass keinem Einwohner, dessen Gebiet an einen neuen Staat gefallen war, die Staatsangehörigkeit des jeweiligen Landes aufgezwungen werden sollte. Wollte jedoch zum Beispiel ein deutscher aus Westpreußen seine Staatsangehörigkeit nicht aufgeben, so blieb ihm nur im Rahmen der so genannten Option die Auswanderung ins Mutterland. Eine echte Wahlfreiheit bestand also nicht.
Art. 7 regelte die Gleichbehandlung vor Gericht, den freien Zugang zu öffentlichen Ämtern, die juristische Gleichstellung sowie angemessene Erleichterungen (facilités appropiées) für fremdsprachliche Minderheiten,  zum Beispiel freier öffentlicher Gebrauch der Sprache, Hilfe vor Gericht oder Ähnliches.
Art. 9 regelte das Recht auf Einrichtung von Schulen, Wohlfahrtsverbänden und Kultureinrichtungen bei freiem Gebrauch der Sprache aber auf eigene Kosten sowie die  Einrichtung von staatlichen Schulen mit Unterricht in der Sprache der Minderheit dort, wo ein beträchtlicher Anteil polnische Staatsbürger mit anderer Muttersprache lebte. Beträchtlicher Anteil bedeutete hierbei mindestens 20 bis 25 Prozent.
 Die bislang geschilderten Rechte galten für die deutsche Minderheit nicht allgemein, sondern nur für polnische Staatsbürger deutscher Nationalität, die in ehemals dem Deutschen Reich zugehörigen Gebieten lebten. Darüber hinaus gewährte der Vertrag gesonderte Schutzrechte für die beträchtliche jüdische Minderheit. Ähnlich wurde auch in  anderen Staaten verfahren  wie zum Beispiel in Rumänien für die Walachen im Pindus Gebirge.   
Art. 12 legte die Garantien des Völkerbundes fest, wobei diese zunächst nicht konkret ausgestaltet wurden. 
2.3 Die Defizite des Vertrages

Der Vertrag zwischen Polen, den Alliierten und den assoziierten Hauptmächten  hatte einige  schwerwiegende Defizite. Zum einen bestand für die Angehörigen einer Minderheit keine echte Wahlfreiheit der Staatsangehörigkeit bzw. des Wohnlandes. Wenn sie in Polen leben wollten, mussten sie gemäß des Optionsmodells  für Polen optieren oder waren gezwungen ins jeweilige Mutterland auszuwandern. Eine Möglichkeit, als Deutscher  z.B. in Westpreußen unter Beibehaltung des Deutschen Passes zu leben, bestand nicht. 

Noch schlimmer traf es unter Umständen deutsche Siedler, die im Rahmen der deutschen Kolonialisierungspolitik ab 1908 ins Land geströmt waren. Ihnen wurde meist  der polnische Pass verweigert. Sie wurden enteignet und mussten binnen einer bestimmten Frist Polen verlassen. 

Des weiteren galten die im Vertrag garantierten  Minderheitenrechte ausdrücklich nur für  polnische Staatsangehörige Deutscher Nation, die in ehemals dem Deutschen Reich zugehörigen Gebieten lebten. Deutsche Minoritäten in anderen Gebieten wurden demnach nicht erfasst.
Ein weiteres Defizit, zumindest aus heutiger Sicht,  ist das fast völlige  Fehlen von kollektiven Minderheitenrechten. Hier kann man allenfalls Ansätze erkennen, die in  jenen Artikeln, die die Möglichkeit zur Einrichtung eigener Schulen und Kultureinrichtungen ermöglichten, niedergelegt sind. Weitergehende Rechte, die etwa auf eine gewisse Autonomie  abzielten, gab es nicht. Zu groß war wohl die Angst vor Sezession. Allerdings muss hinsichtlich  der Bewertung dieser Situation auch angemerkt werden, dass solche Kollektivrechte in der damaligen völkerrechtlichen Diskussion generell noch recht unbekannt waren.       

3. Das Minderheitenschutzverfahren 
3.1  Einführung

Im nun  folgenden zweiten Teil der Arbeit wird das Minderheitenschutzverfahren des Völkerbundes ausführlich beschrieben. Weiter  werden  die Schwächen des Verfahrens  aufgezeigt und schließlich  der Gesamtkomplex aus der Sicht des Autors bewertet.

3.2 Das Minderheitenschutzverfahren:  Aufbau und Funktionsweise 

“Im Gegensatz zu dem System von Minderheitenschutznormen, das bereits auf der Pariser Friedenskonferenz komplett ausgearbeitet worden war, entstand das Minderheitenschutzverfahren erst schrittweise in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre im Völkerbund selbst. Die Schöpfer der Minderheitenschutzverträge [...] übertrugen zwar dem Völkerbund deren Garantie“
, die konkrete Ausgestaltung des Verfahrens blieb aber zunächst im Dunkeln, lediglich ein exklusives Recht für Mitglieder des Völkerbundrates bei drohenden oder tatsächlichen Vertragsverletzungen die Initiative zu ergreifen oder Maßnahmen zu verhängen, sowie ein ständiges Entscheidungsrecht des Internationalen Gerichtshofs in allen Fragen, die zwischen einem Minderheitenstaat und einem Mitglied des Rates bestehen und von diesen nicht ausgeräumt werden können, wurde festgelegt.
Da kein Staat ein ernsthaftes Interesse daran hatte, einen angeklagten Staat öffentlich an  den Pranger zu stellen, und damit die bilateralen Beziehungen zu belasten, drohte die Institutionalisierung des Minderheitenschutzes bereits in den Anfängen zu scheitern. Um dieses Problem zu umgehen, schuf man die Möglichkeit von Petitionen ohne Rechtsverbindlichkeit und richtete die so genannten Ad hoc-Komitees ein. Sie bestanden aus dem Präsidenten des Rates und zwei weiteren von ihm benannten Mitgliedern.
 “ Die [...] immense Dimension dieses Beschlusses lag aber darin, dass sich die Ratsmitglieder bei der Erörterung der Petitionen nun in der Anonymität dieser Komitees verstecken konnten anstatt in eigener Verantwortung vor den öffentlich tagenden  Rat treten und erklären zu müssen, dieser oder jener Staat habe einen internationalen Vertrag verletzt.“

Schnell stellte sich heraus, dass auf der bestehenden Basis keine befriedigende Bearbeitung der Petitionen möglich war, weshalb das Generalsekretariat, die Anregung Polens und der Tschechoslowakei die Möglichkeit von Stellungnahmen für die betroffenen Regierungen einzuführen, dankend annahm.
 “Das beschlossene Verfahren sah vor, jede Petition sofort nach ihrem Eingang in Genf an die betroffene Regierung weiterzuleiten. Diese hatte dann drei Wochen Zeit, um mitzuteilen, ob sie eine Stellungnahme abgeben wollte, und weitere zwei Monate, um die Stellungnahme zu verfassen. Nach Erhalt des Kommentars wurde dieser zusammen mit der Petition an die Mitglieder des Völkerbundes verteilt. In besonders dringenden Fällen konnte der Generalsekretär jedoch wie bisher die Petition sofort verteilen, er musste davon allerdings die betroffene Regierung unterrichten7.
Dieses Verfahren, das für die Tschechoslowakei und Polen sofort in Kraft trat, wurde
von den anderen Minderheitenstaaten binnen sechs Monaten als neues Verfahren
akzeptiert. Zusätzlich setzten die Tschechoslowakei und Polen einen Katalog von fünf 
Vorbedingungen durch, die erfüllt werden mussten bevor eine Petition als zulässig  

galt und weitergeleitet werden  konnte. Dieser Katalog sah im Einzelnen folgendes
vor:
 Petitionen…
       a)… müssen Minderheitenschutz in Übereinstimmung mit den Verträgen betreffen, 

       b)… dürfen insbesondere nicht in Form einer Forderung nach Trennung der 
               politischen Beziehung zwischen der fraglichen Minderheit und dem Staat, dem 
               sie angehört unterbreitet werden,
       c) … dürfen nicht einer anonymen oder nicht identifizierbaren Quelle entspringen, 

       d)… dürfen keine heftige Sprache enthalten, 
       e)… müssen Information enthalten oder sich auf Fakten beziehen, die nicht kürzlich
               Gegenstand einer Petition waren, die dem normalen Verfahren unterzogen 
               wurde.

Die Petitionäre erhielten von diesen Vorbedingungen jedoch keine Kenntnis und wurden auch nicht informiert, warum eine Petition als nicht zulässig bewertet wurde.

Die praktische Anwendung dieses Verfahrens begann im Winter 1921/22. Schnell wurden allerdings auch die Schwierigkeiten dieses Systems klar. Bartsch schreibt dazu: : " dabei zeigte sich zweierlei sehr deutlich: erstens, dass die Komitees voll und ganz auf die Unterstützung durch die Minderheitensektion  des Sekretariats angewiesen waren, die Sektion für diese Aufgabe aber finanziell und personell nur unzureichend ausgestattet war; und zweitens, dass das einzige bislang mögliche Vorgehen  in jenen Fällen, in denen ein Dreierkomitee  zu der Überzeugung gelangt war, dass die Aufmerksamkeit des Rates auf die in einer Petition angezeigte Minderheitenrechtsverletzung zu lenken war (das in der öffentlichen Erörterung des Falles im Rahmen einer Ratssitzung bestand) für die meisten der Fälle, mit denen der Völkerbund befasst wurde, ein zu "schweres Geschütz" darstellte. Es fehlte die Möglichkeit in vertrauliche Gespräche mit der jeweils betroffenen Regierung einzutreten, um diese zu einer freiwilligen Änderung ihrer Politik zu bewegen."
 
Diese beiden Schwächen wurden jedoch vom Völkerbund später per Resolution behoben. Der Völkerbund stellte in dieser Resolution fest, dass die besten Ergebnisse in Minderheitenfragen durch vertrauensvolle Beziehungen zu den einzelnen Staaten zu erreichen sein.
 Gütermann stellte zu dieser Frage 1979 fest: “Die Verabschiedung dieser Resolution bedeutete die Verankerung einer völlig neuen Methode Minderheitenfragen zu behandeln. Man hatte nämlich erkannt, dass diese Fragen, wollte man erfolgreich sein, nur politisch gelöst werden konnten. Da aber für solche Lösungen die Mitarbeit der betroffenen Regierungen erforderlich war und diese Regierungen ein ausgeprägtes Prestigegefühl besaßen, musste man eine öffentliche Behandlung dieser Fragen möglichst vermeiden. Denn nur so könnte man diese Regierungen zu Konzessionen bewegen.“

Auf Grund der ungeheuren Sensibilität von Minderheitenfragen mussten diese bereits vor den öffentlich stattfindenden Sitzungen des Rates in vertraulichen Verhandlungen gelöst oder zumindest soweit entschärft werden, dass eine öffentliche Diskussion im Rat zu keinen diplomatische Verwicklungen mehr führen würde. Formal hatte man für dieses so genannte Präliminarverfahren bereits die passenden Institutionen geschaffen, nämlich die Dreierkomitees. Sie waren dafür verantwortlich, den Kontakt zu den betroffenen Regierungen herzustellen und zu pflegen. Praktisch jedoch hatten die Dreierkomitees weder die Mittel noch die Kompetenz anstehende Probleme zu lösen, weshalb die Minderheitensektion des Sekretariats ins Zentrum rückte, und die Aufgabe der Dreierkomitees in der Regel nur noch darin bestand, die Empfehlungen der Minderheitensektion abzusegnen. 
Im Detail lief das Verfahren folgendermaßen ab: " Eine Gruppe oder eine Einzelperson reichte eine Petition beim Völkerbund ein und wies darin auf eine unmittelbar drohende oder bereits geschehene Vertragsverletzung hin. Der Generalsekretär entschied dann über die Zulässigkeit einer Petition und lud die betroffene Regierung zu einer Stellungnahme ein. Die Regierung hatte nun drei Wochen Zeit, um zu erklären, ob sie beabsichtige eine Stellungnahme abzugeben und anschließend noch einmal zwei Monate, um diese zu verfassen. Nach ihrem Eingang in Genf wurde in der Minderheitensektion des Sekretariats eine Zusammenfassung beider Dokumente erstellt, die dann als Grundlage für die Beratungen  der Dreierkomitees diente. Normalerweise schlossen sich an diese Zusammenfassung auch direkte Handlungsvorschläge  der Minderheitensektion an die Mitglieder des Dreierkomitees an.“ 
 Den Dreierkomitees standen nun drei Handlungsoptionen offen. 

Sie konnten
1. entscheiden,  dass der Fall zu unbedeutend war, um sich näher damit zu befassen
      ( traf  auf  ca.  35% aller Petitionen zu)
2.   entscheiden, dass der Fall so gravierend war, dass er sofort vor den  Völkerbundrat
      gebracht werden muss (dies geschah in der ganzen Geschichte des Verfahrens  nur
      in 14 Fällen )

3.   die Minderheitensektion des Sekretariats damit beauftragen, mit den betroffenen 
      Regierungen in Kontakt zu treten, um weitere Informationen zu erhalten und mit
      ihr über eine Lösung des Falles zu beraten. 
Dieser letztere Weg  wurde in der Mehrzahl  der Fälle beschritten. Dabei trat in aller Regel der Direktor der Minderheitensektion in informelle Gespräche mit der betroffenen Regierung ein, um einen  für beide Seiten akzeptablen Kompromiss auszuhandeln. Als abgeschlossen galt ein Fall, wenn die betroffene Regierung Zusagen gemacht hatte, die zu der Hoffnung Anlass gaben, dass das in der Petition beanstandete Verhalten abgestellt würde. Diese Hoffnungen  waren  in der Praxis häufig  unberechtigt.
Eine ernstzunehmende Kontrolle über die Einhaltung der Zusagen fand  meist nicht statt. Häufig, so schreibt Martin Scheuermann, schliefen Verfahren auch regelrecht ein, weil die Dreierkomitees sich vertagten, bis sie eine bestimmte Information von der betroffenen Regierung erhielten , diese aber nicht selten niemals eintraf und das Verfahren dann stillschweigend eingestellt wurde. Auch ergänzende Beratungen mit den Petitionären fanden nicht statt.
 
Ab 1929 verschärften sich die Spannungen vor allem zwischen Deutschland und Polen sowie einigen anderen Staaten mit Minderheiten. Es standen sich jene Staaten gegenüber, die ihrerseits eine Ausweitung des Verfahrens wünschten,  repräsentiert vor allem durch Deutschland und andererseits jene Staaten, denen bereits das installierte Verfahren zu weit ging, vor allem angeführt durch Polen. Um diesen Konflikt zu entschärfen setzte der Völkerbund ein hochrangiges Komitee ein. Die Arbeit dieses Komitees mündete im Sommer 1929 im so genannten „Rapport von London ". In ihm wurde das bisherige Verfahren noch einmal zusammengefasst sowie durch neue Vorschläge ergänzt bzw. teilweise reformiert. Diese betrafen die direkte Kommunikation mit den Petitionären, die Arbeitsweise der Dreierkomitees sowie die Veröffentlichung von Statistiken. Die Vorschläge, die später in einer gesonderten Resolution angenommen wurden, sahen im Einzelnen vor:

1. So hatte der Generalsekretär zukünftig, wenn er eine Resolution für unannehmbar
      hielt, das heißt unvereinbar mit den 1923 festgelegten Kriterien (s.o.), den
      betroffenen  Petitionär davon zu unterrichten und ihm gegebenenfalls die 
      Resolution zuzusenden.

2.   Die Dreierkomitees konnten  nun in Ausnahmefällen um zwei Mitglieder erweitert  

      werden.

3.   Die Komitees konnten nun auch zwischen den Ratssitzungen zusammentreten.

4.   So hatten die Komitees,  wenn sie zukünftig die Prüfung einer Petition
      abschlossen, ohne sie vor den Rat zu bringen, alle Ratsmitglieder brieflich vom
      Ergebnis ihrer Beratungen in Kenntnis zu setzen und der Generalsekretär hatte 
      einmal jährlich einen Katalog aller Art bearbeiteter Petitionen anzufertigen,
      welcher dann von den Ratsmitgliedern eingesehen werden konnte.

5.   Die Dreierkomitees durften fortan, die Zustimmung der betroffenen Regierung
      vorausgesetzt, die Ergebnisse ihrer Arbeit im " Journal Officiel " veröffentlichen.

6. Der Generalsekretär musste nun einmal jährlich eine Statistik über die  Zahl  der 
      eingegangenen Beschwerden, die Zahl der von den Dreierkomitees 

      abgeschlossenen Fälle, sowie die Anzahl der Sitzungen der Dreierkomitees
      vorlegen.   
3.3 Die Defizite und die Bewertung des Verfahrens

Obwohl das Minderheitenschutzverfahren des Völkerbundes unbestreitbar eine völkerrechtliche Innovation darstellte, denn dadurch wurde der Schutz von Minderheiten überhaupt erstmals Gegenstand der internationalen Politik und wurde nicht mehr nur einzelnen Großmächten übertragen, so hatte es doch, obwohl es zumindest zeitweise in der Lage war Minderheitenprobleme zu entschärfen, einige gravierende Fehler, die letztlich auch zu seinem Scheitern beitrugen. 
Als erstes ist hier meiner Ansicht nach das System der Dreierkomitees kritisch zu bewerten. Sie wurden in aller Regel mit Politikern besetzt, die für die jeweils zu behandelnde Minderheitenfrage keine oder nur geringe Voraussetzungen mitbrachten. Außerdem hatten diese Komitees weder die Mittel noch die Kompetenz, um vernünftige Lösungen auszuarbeiten, und waren dadurch von  der Zuarbeit der Minderheitensektion des Völkerbundssekretariats abhängig. Ihnen kam zwar formal eine wichtige Rolle zu, jedoch rückte das Sekretariat ins Zentrum und den Komitees blieb die zweifelhafte Rolle, wie es Bartsch ausdrückt, die Kluft zwischen dem in der Garantieklausel der Verträge vorgesehenen Verfahren und dem de facto-Verfahren zu schließen, d. h. die Vertragskonformität sicherzustellen.
     Das Sekretariat seinerseits wiederum stand einer von einer Minderheit beschuldigten 

     Regierung naturgemäß näher als der Minderheit und sorgte in den Verhandlungen 
     stets dafür, dass ein angeklagtes Land nie sein Gesicht verlor. Deshalb kann meiner 

     Ansicht nach die Neutralität des Völkerbundsekretariats, wenn nicht sogar der
     gesamten Institution Völkerbund, in diesen Fragen zumindest bezweifelt werden.
     Weiterhin ist zu kritisieren, dass die 1923 festgelegten Zulässigkeitskriterien für
      Petitionen jahrelang zwar völkerbundsintern angewendet, jedoch nicht in die

     Öffentlichkeit  kommuniziert wurden, wodurch die klagende Minderheit nicht erfuhr,

     woran ihre Petition gescheitert war, und dementsprechend auf Kritik auch nicht
     reagieren und gegebenenfalls die Petition so ändern konnte, dass sich die Chancen

     verbessern, der Petition  stattzugeben.  
     Ebenfalls äußerst problematisch einzustufen ist die Tatsache, dass eine Überprüfung 
     von Zusagen, die ein Staat während eines Verfahrens traf,  in aller Regel nicht
     stattfand. Auch fehlten dem Verfahren wirksame Sanktionsmechanismen, falls ein
     Staat einmal gemachte Zusagen nicht einhielt. 
     Dennoch sollte das Verfahren nicht nur kritisiert werden Es  kommt ihm eine wichtige 
     geschichtliche Bedeutung als „Vorreiterrolle“ zu und es hat,  auch wenn es letztendlich
     wie die gesamte Institution Völkerbund nicht in der Lage gewesen ist, 
     Minderheitenprobleme nachhaltig , d. h. dauerhaft zu lösen, durchaus Erfolge gegeben. 

     Dazu  gehören zahlreiche auf die Minderheitenschutzverträge zurückgehende
     erfolgreiche Volksabstimmungen, mit denen Gebietsstreitigkeiten friedlich gelöst
      wurden zum Beispiel im Saarland oder Nordschleswig. Ebenfalls erwähnenswert ist die Garantie von Schulen für Minderheiten. 
      Trotz all seiner Mißerfolge täte man dem Völkerbund historisch unrecht, würde man
      stets nur einseitig diese herausstellen und damit seine Leistungen nur  von seinem
      letztendlichen Scheitern aus betrachten.
4. Das Beispiel Oberschlesien: Eine Quelleninterpretation 

4.1 Die Politik des Völkerbunds zur Oberschlesienfrage 
Infolge des Ersten Weltkrieges war der Status Oberschlesiens zunächst umstritten. Um dieses Dilemma zu lösen, wurde die deutsche Provinz unter Völkerbundverwaltung gestellt, und entsprechend dem  Artikel 88 des Versailler Vertrages  für den 20. März 1921 eine Volksabstimmung über die endgültige Zugehörigkeit der Provinz abgehalten. 

Anhand einer Quelleninterpretation soll genauer beleuchtet werden, wie der Völkerbund in dieser Frage agierte und welche Position der Autor der Quelle zu diesem Sachverhalt einnimmt. Bei der zu untersuchenden Quelle, handelt es sich um einen Ausschnitt aus einer Quellensammlung. Sie wurde im Jahr 1941 vom Historiker Dr. Walter Trückenbrodt in Essen verfasst. Der Titel des Gesamtbandes  lautet „Deutschland und der Völkerbund - die Behandlung Reichsdeutscher Angelegenheiten 1920 – 1939“. Im Speziellen bezieht sich die nun folgende Analyse auf das fünfte Kapitel „ Die Aufteilung Oberschlesiens  1921“. 
Im Hinblick auf  die Quelle sind folgende  Fragen zu beantworten:
1. Was sagt sie über das Verhalten des Völkerbundes aus  ?  
2. Wie bewertet der Autor die Handlungen des Völkerbundes ?
Die Quelle unterteilt sich in drei Bereiche:

1. Das Ersuchen des Obersten Rates der Alliierten an den Völkerbundsrat

 Trückenbrodt stellt zunächst einmal korrekt fest, dass Oberschlesien ursprünglich keine Völkerbundsangelegenheit darstellte, sondern in die Zuständigkeit des Obersten Rates der Alliierten und assoziierten Hauptmächte fiel. Auf Grund der sich bei der Grenzziehung ergebenden Schwierigkeiten bat diese allerdings den Völkerbund sich einzuschalten und ersuchte ihn um eine Empfehlung für die Grenzlinie . Der Autor stellt den Verlauf der Sitzungen des Völkerbundrates   , die vom  29. August bis 12. Oktober 1921 stattfanden,  folgendermaßen dar: Ishii  berichtete " über die durch das Ersuchen des Obersten Rates aufgeworfene Rechtsfrage, ob der Rat die erbetene Empfehlung einer Grenzlinie erteilen könne und solle. Hierzu führte der Berichterstatter unter Hinweis auf Art. 11 der Satzung aus, dass die durch die Unruhen in Oberschlesien und die durch die Meinungsverschiedenheiten über die Lösung der territorialen Frage entstandene Lage offenbar unter diese Bestimmung falle. Eine Regelung dieser Frage sei im Interesse des Friedens und des guten Einvernehmens zwischen den Nationen dringend erforderlich. Die Berechtigung des Rates ergebe sich einwandfrei aus den Vertragsbestimmungen

2. Die Empfehlung des Völkerbundrates für den Obersten Rat
Der Autor stellt fest, dass die endgültige Entscheidung über die Grenzziehung in Oberschlesien erst am 21. Oktober 1921 fiel, und dass ansonsten keinerlei Dokumente über die Arbeit des Rates zur Frage Oberschlesien zu finden sein, abgesehen von einer Note Ishiis vom 12. Oktober 1921. In ihr heißt es " Er hat dem ihm unterbreiteten schwierigen Problem  lange Beratungen und tiefgründige Studien gewidmet. Er hat sich angestrengt, Bestimmungen des Versailler Vertrages bezüglich Oberschlesien treu und im Sinne der Gleichheit zu interpretieren.“ in derselben Note schlug Ishii vor, das oberschlesische Industriegebiet zu teilen. Ishii verweist auf die Artikel 88 und 90 des Versailler Vertrages und kommt zu folgendem Schluss  " Es ist klar, dass die Autoren des Vertrages eine Bestimmung der Grenze wollten, ohne dass ein bestimmter Verlauf von vornherein festgelegt oder ausgeschlossen wurde.“

Weiterhin geht der Autor nun eindeutig auf Distanz zu den Entscheidungen des Völkerbundes, in dem er schreibt " die Empfehlung vom 12. Oktober suchte  darüber hinaus die Verteilung des eine Einheit bildenden Industriegebiets wie folgt zu rechtfertigen:  Der Rat, der sich zuständig erklärt hat, vor allem eine Lösung konform mit den Wünschen der Bevölkerung zu suchen, wie sie sich im Plebiszit entschieden hat und dabei die geographische und wirtschaftliche Situation der Örtlichkeiten zu berücksichtigen, ist zu dem Schluss gekommen, dass es notwendig ist, die industrielle Region Oberschlesiens zu teilen.
Aufgrund der geographischen Verteilung der Bevölkerungen und der Vermischung der ethnischen Elemente, müsste jede Teilung dieser Region als Konsequenz die Verpflichtung haben, auf beiden Seiten der Trennlinie die in Betracht kommenden Minderheiten zu belassen und wichtige Interessen (die mit den Minderheiten verbunden sind) zu lösen. Weiterhin führt der Autor  aus,  sei sich der Rat über die Folgen der             " sinnwidrigen Zerreißung  einer wirtschaftlichen Einheit " durchaus bewusst gewesen, und führt als  Beweis für diese Feststellungen, seine Vorschläge für Übergangsmaßnahmen zwischen Deutschland und Polen sowohl den Handel als auch den Minderheitenschutz betreffend an. Allerdings erwähnt der Autor auch die Vorschläge zur Einsetzung einer gemischten Grenzefestsetzungskommission  und eines Schiedsgerichts, und schwächt damit seinen Parteilichkeitsvorwurf  an den  Völkerbund gleichsam etwas ab.
3. Die Entscheidung der Botschafterkonferenz
Die Vorschläge des Rates wurden am 20. Oktober 1921 in unveränderter Form angenommen. Zum Präsidenten der deutsch-polnischen Konferenz wurde der Schweizer Calonder bestimmt. Später wurde er zum Vorsitzenden der gemischten Kommission. Dieses Mandat übte er bis zum Ablauf der deutsch-polnischen Konvention im Jahr 1937 aus. Ferner wurden auf Oberschlesien mit Beschluss vom 20. Juli 1922 die  Minderheitenschutzbestimmungen des Völkerbundes angewandt. Der letztgenannte Umstand stellt die inhaltliche Verknüpfung zu den vorangegangenen Teilen dieser Arbeit dar.
Quellenkritik

Hinsichtlich der Echtheit der Quelle kann meiner Ansicht nach kein Zweifel bestehen, da sich der Autor streng an Originaldokumente beziehungsweise deren inhaltlicher Wiedergabe hält. Auch schwerwiegende Versäumnisse oder eine ideologische Überladung seiner Interpretation ist ihm nicht vorzuwerfen. Er bleibt, obwohl seine Arbeit mitten in der NS-Zeit verfasst wurde, erstaunlich objektiv, auch wenn zumindest streckenweise eine klare Kritik am Verhalten des Völkerbundes offensichtlich wird.  Diese dominiert allerdings nicht seine Ausführungen in einem solchen Umfang,  dass sie die Qualität der gesamten Quelle nachhaltig beeinträchtigen würde.
4.2 Die Reaktion  in Deutschland 

In Deutschland löste die Entscheidung des Völkerbundes über die Aufteilung Oberschlesiens eine beispiellose Woge nationaler Empörung aus. Quer durch alle Parteien fühlte man sich vom Völkerbund um das Abstimmungsergebnis betrogen, das am 20. März 21 schließlich mit über 60 Prozent ein Verbleiben beim Deutschen Reiche ergeben hatte. Quer durch alle Parteien forderten  oberschlesische Politiker in feierlichen Abschiedsreden vor dem Reichstag alles Mögliche  für die friedliche Rückholung Oberschlesiens ins Reich zu tun. Letztlich aber blieb der Reichsregierung trotz weit verbreiteter Proteste nichts anderes übrig,  als die Abtretung Ostoberschlesiens, d.h. von über 90 Prozent des oberschlesischen Industriereviers,  schließlich im deutsch -polnischen Abkommen vom 15. Mai 1922 anzuerkennen.

4.3 Die britische und französische Haltung zum Oberschlesienkonflikt

Die Siegermächte des Ersten Weltkrieges waren in der Frage, wie mit Oberschlesien umzugehen sei, durchaus gespalten. Während die französische Seite ein ausgeprägtes Interesse daran hatte, Deutschland  nach Möglichkeit „klein zu halten“ und dementsprechend auch dafür eintrat, Oberschlesien an Polen anzuschließen und dies auch durch die Unterstützung der polnischen Verbände während der Aufstände 1921 dokumentierte, stellten sich die Briten, wenn auch nicht offiziell,  so zumindest tendenziell auf die Seite des Deutschen Reiches. 
Eine oberschlesische Industrie in polnischer Hand und damit indirekt in der Einflussphäre Frankreichs lag nicht im britischen Interesse. Dies erklärt, warum Großbritannien die Bildung deutscher Selbstschutzverbände während der Kämpfe in Oberschlesien zwar nicht direkt unterstützte, sie jedoch zumindest wohlwollend duldete.
5. Fazit
Wird  nun versucht, ein Fazit zu ziehen,  so stellt sich unweigerlich die Frage: Wie ist  die Vorgehensweise des Völkerbundes beim  Minderheitenschutz zu bewerten, d.h. die zugehörigen vertraglichen Regelungen und deren politische  Umsetzung ? 
Zumindest was die Minderheitenschutzpolitik betrifft, lässt sich meiner Ansicht nach nur schwer ein eindeutiges Urteil fällen. Zwar mögen einerseits  diejenigen, die die vom Völkerbund installierten Mechanismen als unausgereift, ineffektiv oder sogar lachhaft betrachten, zum Teil Recht haben, andererseits gibt es jedoch durchaus Erfolge festzuzstellen, die korrekterweise nicht vergessen oder negiert werden dürfen. So wurden die Streitigkeiten beispielsweise in Nordschleswig,  Eupen Malmedy oder auch im Saargebiet friedlich  und höchst erfolgreich  beigelegt.
Auch Entscheidungen, Verträge  und Verfahren, die sich in der Rückschau als nicht dauerhaft tragfähig erwiesen haben wie etwa die oben  geschilderte Lösung  für Oberschlesien, waren zumindest zeitweise in der Lage die Konflikte zu entschärfen, haben jedoch mittelfristig zu weitergehenden Konflikten geführt. 
Der Völkerbund hat in anderen in dieser Arbeit nicht thematisierten Bereichen wie dem Arbeitsschutz oder der erstmaligen Festlegung internationaler Hygienestandards  Wegweisendes geleistet. All dies sollte man in eine Bewertung der Leistungen des Völkerbundes einbeziehen, bevor man über ihn pauschal den Stab bricht. Es wäre aus historischer Sicht sicherlich „unfair“, die Bewertung seiner Leistungen  nur aus seinen Misserfolgen und dem letztendlichen Scheitern seiner Zielsetzungen abzuleiten. Ohne ihn wären  die Strukturen und Aufgaben  der Vereinten Nationen, wie wir sie  heute kennen und schätzen, undenkbar.
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